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Verordnung des Sozialministeriums  
über die Benutzung von Saunen  
(Corona-Verordnung Saunen –  

CoronaVO Saunen)

Vom 5. Juni 2020

Auf Grund von § 32 Sätze 1 und 2 und § 28 Absatz 1 
Sätze 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert 
worden ist, in Verbindung mit § 4 Absatz 4 der Corona-
Verordnung (CoronaVO) vom 9. Mai 2020 (GBl. S. 266), 
die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. Mai 
2020 (GBl. S. 325) geändert worden ist, wird im Einver-
nehmen mit dem Wirtschaftsministerium verordnet:

§ 1

Betrieb von Saunen

Saunabetriebe und Saunabereiche in anderen Einrich-
tungen dürfen abweichend von § 4 Absatz 1 Nummer 3 
CoronaVO nach Maßgabe der §§ 2 bis 10 betrieben wer-
den. Der erlaubte Betrieb umfasst auch Nebenanlagen, 
die untergeordnet und für den Betrieb notwendig sind, 
insbesondere Sekretariat und Toiletten. 

§ 2

Hygienekonzept

Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen im 
Sinne des § 1 haben in einem einrichtungsspezifischen 
Hygienekonzept, das die örtlichen Gegebenheiten be-
rücksichtigt, festzulegen, wie die Maßgaben der §§ 3 bis 
10 im konkreten Fall eingehalten und umgesetzt werden 
können. Das Konzept muss den zuständigen Behörden 
auf Verlangen vorgezeigt werden. 

§ 3

Betretungsverbot

Personen, die

1. in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten 
 Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 
Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder

2. Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Tem-
peratur aufweisen,

dürfen Einrichtungen im Sinne des § 1 nicht betreten.

§ 4

Benutzung der Saunen

(1) Der Betrieb von Anlagen mit Aerosolbildung, insbe-
sondere Dampfbäder, Dampfsaunen und Warmluft-
räume, ist untersagt. 

(2) Aufgüsse und das Verwedeln der Luft sind unzu-
lässig. 

(3) Die Sitz- oder Liegefläche jeder Nutzerin und jedes 
Nutzers muss vollständig durch Textilien, insbesondere 
durch Handtücher, so abgedeckt sein, dass kein Haut-
kontakt zu den Sitz- oder Liegeflächen entsteht.

(4) Die Sitz- und Liegeflächen sind in regelmäßigen 
 Abständen mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu 
reinigen oder zu desinfizieren.

(5) In sämtlichen Saunen ist für einen regelmäßigen Aus-
tausch der Raumluft zu sorgen. 

§ 5

Personenzahl, Abstandsregelungen, Kontaktverbot

(1) Kontakte außerhalb der Saunen sind auf ein Mindest-
maß zu beschränken. Ansammlungen im Eingangsbe-
reich sind untersagt. Die Betreiberinnen und Betreiber 
haben darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der örtlichen 
Gegebenheiten und des Notwendigen der Zutritt zu den 
Saunen gesteuert wird und Warteschlangen vermieden 
werden, insbesondere durch vorherige Reservierung 
oder Ticketbuchung. 

(2) Bei der Nutzung von Verkehrswegen müssen ausrei-
chende Schutzabstände sichergestellt werden. 
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(3) Bei der Umkleide muss der Abstand von 1,5 Metern 
zwischen sämtlichen Personen durchgängig eingehalten 
werden, die nicht unter § 3 Absatz 2 Satz 2 CoronaVO 
fallen. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen möglichst 
 Einzelkabinen nutzen. Die Anzahl der Spinde muss ent-
sprechend eingeschränkt werden, um den Mindestab-
stand sicherzustellen.

(4) Außerhalb der Saunen ist, wo immer möglich, ein 
Abstand zu allen Anwesenden, die nicht unter § 3 Ab-
satz 2 Satz 2 CoronaVO fallen, von mindestens 1,5 Me-
tern einzuhalten, wenn nicht ein anderweitiger mindes-
tens gleichwertiger baulicher Schutz besteht. Körperkon-
takt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu 
vermeiden. 

(5) Ausschließlich für die Nutzung der Saunen sind ge-
sonderte Duschen vorzuhalten. Falls die für den Sauna-
betrieb vorgesehenen Duschen die Einhaltung des Si-
cherheitsabstands von 1,5 Metern nicht zulassen, ist die 
Anzahl der Personen, die diese gleichzeitig benutzen 
dürfen, entsprechend zu beschränken. Satz 2 gilt für 
 Toiletten entsprechend. 

(6) Bei der Nutzung der Saunen ist die Einhaltung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern in jede Richtung zwi-
schen den Nutzerinnen und Nutzern, insbesondere durch 
eine entsprechende Begrenzung der Anzahl der gleich-
zeitig anwesenden Nutzerinnen und Nutzer und versetz-
tes Sitzen, zu gewährleisten.

§ 6

Hygieneregeln

(1) Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 
ist in besonderem Maße zu achten.

(2) Sitz- und Liegemöglichkeiten außerhalb der Saunen 
sind durch Textilien, insbesondere Handtücher, so abzu-
decken, dass kein Hautkontakt zu der Sitz- oder Liege-
fläche entsteht.

(3) Flächen und Gegenstände außerhalb der Saunen, ins-
besondere Sitzmöglichkeiten und Handkontaktflächen, 
Haltegriffe, Armaturen, sowie Sanitär- und Ruheräume 
sind in regelmäßigen Abständen, mindestens im Abstand 
von drei Stunden mit einem geeigneten Reinigungsmittel 
zu reinigen oder zu desinfizieren. 

(4) Für Nutzerinnen und Nutzer müssen, insbesondere 
auf den Toiletten, ausreichend Reinigungsmöglichkeiten 
für die Hände zur Verfügung gestellt werden. Es ist dar-
auf zu achten, dass ausreichend Seife und nicht wieder-
verwertbare Papierhandtücher zur Verfügung stehen. 
 Sofern dies nicht gewährleistet ist, müssen Handdes-
infektionsmittel zur Verfügung gestellt werden.

(5) Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller 
geschlossenen Räumlichkeiten außerhalb der Saunen, 
die dem Aufenthalt von Nutzerinnen und Nutzern die-
nen, müssen genutzt werden. 

(6) Für die Nutzung von Tauch- und Abkühlbecken er-
rechnet sich die maximale Anzahl an Personen, die sich 

gleichzeitig im Becken aufhalten, aus der Wasserfläche 
mit 10 Quadratmetern pro Person. Zu- und Ausstiege aus 
den Becken sind räumlich voneinander zu trennen. So-
fern dies nicht möglich ist, ist auf andere Weise sicher-
zustellen, dass der Mindestabstand beim Betreten und 
Verlassen der Becken eingehalten werden kann.

(7) Alle Angebote, bei denen Oberflächen oder Objekte 
durch unterschiedliche Personen berührt werden, ins-
besondere Eisbrunnen oder Salzpeelings, sind untersagt. 

(8) Die Benutzung von Trinkbrunnen ist untersagt. Die 
Benutzung von Wasserspendern ist nur bei Verwendung 
von Trinkgefäßen zulässig, die nicht von mehreren Per-
sonen benutzt werden. 

(9) Textilien, insbesondere Handtücher und Bademäntel, 
die an die Nutzerinnen oder Nutzer ausgegeben werden, 
sind nach jeder Nutzerin und jedem Nutzer auszutau-
schen. 

§ 7

Regelungen für Beschäftigte

(1) Die Infektionsgefährdung der Beschäftigten ist von 
der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber unter Berück-
sichtigung der Bedingungen am Arbeitsplatz zu mini-
mieren. Hierbei ist gegebenenfalls ein Schichtbetrieb mit 
festen Teams einzurichten.

(2) Beschäftigte sind von der Arbeitgeberin oder dem 
 Arbeitgeber umfassend zu informieren und zu schulen, 
insbesondere mit Hinweis auf die durch die SARS-  
CoV-2-Pandemie bedingten Änderungen der Arbeitsab-
läufe und Vorgaben. Auf die Beteiligung des Betriebsrats 
gemäß Betriebsverfassungsgesetz ist zu achten.

(3) Die persönliche Hygiene der Beschäftigten ist von 
der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber durch die Mög-
lichkeit zur Handdesinfektion oder zum Händewaschen 
am Arbeitsplatz sicherzustellen. Eingesetzte Utensilien, 
sind regelmäßig, mindestens einmal täglich, zu desinfi-
zieren.

(4) Die Pflicht zum Tragen von Schutzhandschuhen mit 
Blick auf den Arbeitsschutz und aufgrund einer Ge-
fährdungsbeurteilung oder der Anwendung eines Haut-
schutzplanes bleibt unberührt.

(5) Beschäftigte, bei denen die Behandlung einer Er-
krankung mit COVID-19 aufgrund persönlicher Voraus-
setzungen nicht oder eingeschränkt möglich ist, sowie 
Beschäftigte mit erhöhtem Risiko für einen schweren 
Verlauf einer Erkrankung mit COVID-19 dürfen nicht 
für Tätigkeiten mit vermehrtem Personenkontakt und für 
Tätigkeiten eingesetzt werden, bei denen der Abstand 
von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die 
 Betreiberin oder der Betreiber darf diese Information, 
nur für den Zweck der Entscheidung über den konkreten 
Arbeitseinsatz der Beschäftigten, speichern und verwen-
den, wenn die Beschäftigten ihm mitteilen, dass sie zu 
der in Satz 1 genannten Gruppe gehören; die Beschäftig-
ten sind zu einer solchen Mitteilung nicht verpflichtet. 
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Die Betreiberin oder der Betreiber hat diese Information 
zu löschen, sobald sie für den in Satz 2 genannten Zweck 
nicht mehr erforderlich ist, spätestens eine Woche nach-
dem diese Verordnung außer Kraft tritt. Die allgemeinen 
Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten bleiben unberührt.

(6) Die Kommunikation der Beschäftigten mit den Nutze-
rinnen und Nutzern ist auf ein Minimum zu beschränken.

(7) Die arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen des 
 Arbeitgebers, insbesondere nach §§ 3 bis 5 des Arbeits-
schutzgesetzes, und die Pflicht, Gefährdungsbeurteilun-
gen im Hinblick auf neu hinzukommende Gefährdungen 
zu ergänzen, bleiben unberührt.

§ 8

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Betreiberin oder der Betreiber der Einrichtung im 
Sinne des § 1 hat, ausschließlich zum Zweck der Aus-
kunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der 
Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG, die folgenden 
Daten bei den Nutzerinnen und Nutzer zu erheben und zu 
speichern, sofern die Daten nicht bereits vorliegen:

1. Name und Vorname der Nutzerin oder des Nutzers,

2. Datum sowie Beginn des Saunabesuchs unter Angabe 
der maximal zulässigen Nutzungszeit entsprechend 
dem gekauften Ticket und Ende des Besuchs, und

3. Telefonnummer oder Adresse der Nutzerin oder des 
Nutzers.

Die Nutzerinnen und Nutzer dürfen Einrichtungen  
im Sinne des § 1 nur betreten, wenn sie die Daten nach 
Satz 1 der Betreiberin oder dem Betreiber vollständig 
und zutreffend zur Verfügung stellen. Diese Daten sind 
von der Betreiberin oder dem Betreiber vier Wochen 
nach Erhebung zu löschen. Die allgemeinen Bestimmun-
gen über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
bleiben unberührt.

§ 9

Gastronomische Angebote und Betrieb  
weiterer Einrichtungen 

(1) Die Zulässigkeit und Ausgestaltung des gastrono-
mischen Angebots einschließlich der Ausgabe von Ge-
tränken und Waren zum sofortigen Verzehr richten sich 
nach den für diese Angebote geltenden Vorschriften der 
CoronaVO sowie nach den aufgrund der CoronaVO er-
lassenen Rechtsverordnungen, insbesondere nach der 
CoronaVO Gaststätten.

(2) Die Zulässigkeit und Ausgestaltung des Betriebs von 
angegliederten Einrichtungen und Dienstleistungen 
 richten sich nach den für hierfür geltenden Vorschriften 
der CoronaVO sowie nach den aufgrund der CoronaVO 
erlassenen Rechtsverordnungen. 

§ 10

Informationspflichten

Durch Aushang außerhalb der Einrichtung im Sinne des 
§ 1 sind die die Nutzerinnen und Nutzer betreffenden 
Vorgaben, die in der jeweiligen Einrichtung gelten, ins-
besondere Abstandsregelungen und Hygienevorgaben, 
prägnant und übersichtlich darzustellen, gegebenenfalls 
unter Verwendung von Piktogrammen. 

§ 11

Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz

Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende 
Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen, insbesondere 
ergänzende Hygienevorgaben, zu erlassen, bleibt von 
dieser Verordnung unberührt.

§ 12

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des Tages außer Kraft, an dem 
die CoronaVO außer Kraft tritt. 

stuttgart, den 5. Juni 2020 Lucha

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 5. Juni 2020 
durch öffentliche Bekanntmachung des Sozialministe
riums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs
gesetzes und trat damit gemäß § 12 der Verordnung am 
6. Juni 2020 in Kraft.


